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1 ZWECK UND EINORDNUNG 

Durch den Wasserbauplan bzw. die Ausdohlung des Dorfbachs Safnern wird der be-

stehende Bachlauf verändert und der Unterhalt muss neu geregelt werden. 

Das vorliegende Unterhaltskonzept wird in folgende Reglemente, Verträge, Konzepte, 

etc. eingeordnet und entsprechend dieser Reihenfolge berücksichtigt: 

1. Dienstbarkeitsverträge mit den betroffenen Grundeigentümern, welche im Rahmen 

des Wasserbauplans bzw. der Überbauungsordnung abgeschlossen wurden. 

2. ordentlicher Unterhalt von Flurwegen und Gemeindestrassen (Werkhof) 

3. vorliegendes Unterhaltskonzept 

4. bestehendes Unterhaltskonzept für die jährlich wiederkehrenden Massnahmen am 

Dorfbach 

2 UNTERHALTSZIELE 

Der Gewässerunterhalt hat generell zwei Ziele, die durch das Gesetz gleich gewichtet 

werden:  

 Hochwassersicherheit: Abflusskapazität und Böschungsstabilität gewährleisten 

 Förderung und Erhaltung wertvoller Lebensräume 

3 UNTERHALTSPERIMETER 

Der Unterhaltsperimeter umfasst den Dorfbach inkl. Sandfang bis zur Einmündung in 

das Häftli. 

4 UNTERHALTSARBEITEN 

4.1 Ordentliche Unterhaltsarbeiten 

4.1.1 Sandfang und Schwemmholzrechen 

Der Sandfang sowie der Schwemmholzrechen sind jährlich im Winter/ Frühling im 

Rahmen eines Gewässerrundgangs zu kontrollieren. Schwemmgut ist aus dem Rechen 

zu entfernen. Allfällig abgelagertes Geschiebe ist in Absprache mit dem Fischereiin-

spektorat zu entfernen und an geeignete Stelle im Unterlauf des Dorfbachs diesem zu-

rückzugeben. 
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4.1.2 Dorfbach, Sandfang bis Einmündung in das Häftli 

Der Unterhalt des Dorfbachs wird im Rahmen des ordentlichen Gewässerunterhaltes gemäss Wasserbaugesetz (WBG Art. 35) mittels periodischer Gerinne- und Bauwerkkontrollen (Durchlässe und Brücken) 

durch die wasserbaupflichtige Stelle (Gemeinde Safnern) sowie bei Bedarf nach Rücksprache mit dem kantonalen Wasserbauverantwortlichen und Fischereiaufseher (Unterhaltsanzeigen) sichergestellt. 

In der nachfolgenden Tabelle sind die ordentlichen Unterhaltsarbeiten am Dorfbach aufgelistet: 

Bereich Massnahme Erläuterung Zeitraum/ -punkt Bemerkung 

Bäume 

und  

Wässern verhindert Trockenschäden oder Totalausfall regelmässig während 2 Jahren nach 

Pflanzung 

nach Anwuchszeit nur in Extremtrockenpe-

rioden 

Sträucher Pfählung / Bindung der Bäume kontrollie-

ren 

um sicheren Stand zu gewährleisten und Schäden an Stamm und Ästen zu 

vermeiden 

1 x jährlich im Herbst entfernen der Pfählung und Bindung nach 

3 Jahren 

Aufasten (Entfernen von unteren Ästen 

eines Baumes) / Totholz ausschneiden / 

Auslichten der schnellwüchsigen Arten 

(Weiden, Erlen, Esche, Hasel) 

um Gehölze zu verjüngen, optimales Wachstum zu gewährleisten und Konkur-

renz der Sträucher untereinander zu reduzieren (beertragende Sträucher und 

Bäume sowie Laubbäume erhalten und fördern, Fichten entfernen),  

damit - dort wo notwendig - ungehindertes Fahren und Gehen gewährleistet ist 

erstmalig 2 Jahre nach Pflanzung, dann 

alle 5 Jahre im Zeitraum Oktober-

Februar 

pro Jahr höchstens 1/3 der Bestockungen 

im Unterhaltsabschnitt pflegen 

Uferböschung Mahd gemäss Merkblatt ANF «Unterhalt 

von Uferböschungen (Anhang Fehler! 

Verweisquelle konnte nicht gefunden 

werden.) 

um Kräuter und Wiesenblumen zu erhalten Magerwiese:  

1 x jährlich ab 15. Juni, 

Fettwiese:  

2 x jährlich ab 15 Juni 

1/3 des Pflanzenbestandes pro Uferab-

schnitt stehen lassen, 

Ufersaum unmittelbar am Wasser (ca. 50 

cm) stehen lassen,  

Schnittgut an Ort trocknen und landwirt-

schaftlich verwerten. 

Sumpf- und  

Wasserpflanzen 

nur in Gefahrenbereichen entfernen (Ge-

währleistung Abflusskapazität) 

zur Wiederherstellung der Abflusskapazitäten Frühsommer und Herbst 1/3 des Pflanzenbestandes pro Gewässer-

abschnitt belassen,  

Schnittgut entfernen (nicht abtreiben las-

sen)   

Gemäss Merkblatt ANF «Unterhalt von 

Wiesenbächen (Anhang Fehler! Verweis-

quelle konnte nicht gefunden werden.) 

Generell Neophytenbekämpfung Neophyten sind Pflanzen, die in Europa künstlich eingeführt wurden. Oft sind 

sie nicht Bestandteil der hiesigen Nahrungskette bei Mensch und Tier, wachsen 

somit ungehindert, oft invasiv und verdrängen heimische Pflanzen. Zum Teil 

sind Neophyten gesundheitsschädlich. 

regelmässig während gesamtem Jahr je nach Pflanze: ausreissen, ausstechen 

oder ausgraben (gemäss Merkblättern 

Infoflora); 

Arten mit hoher Ausbreitungstendenz, d. h. 

so genannte invasive Neophyten gemäss 

Anhang 2 der Freisetzungsverordnung des 

Bundes müssen prioritär bekämpft und 

fachgemäss entsorgt werden, was das 

Kompostieren ausschliesst. 

Tabelle 1: Ordentliche Unterhaltsarbeiten am Dorfbach Safnern 
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Grundsätzliche Hinweise 

Abschnittweises Vorgehen 

Nicht die gesamte Uferlänge und nicht beide Uferseiten dürfen gleichzeitig bearbeitet 

werden. Damit kann die mosaikartige Struktur der Lebensräume auf der ganzen Ge-

wässerlänge erhalten bleiben. Als Richtwert für die einzelnen Unterhaltsabschnitte gel-

ten 50 bis 100 m. 

Balkenmäher und Sense bevorzugen 

Mit Sense oder wendigen Balkenmähern kann sorgfältig und kleinflächig gearbeitet 

werden. Der Einsatz von Schlegelmähern ist zur Schonung der Kleintiere zu vermeiden. 

Das kleinräumige Ausmähen (Nachputzen) mit der Motorsense wirkt sich auf die Erhal-

tung der Tier- und Pflanzenwelt sowie bei den Unterhaltskoten ungünstig aus und ist zu 

vermeiden. 

Abbrennen verboten 

Unter Gras und Stauden überwintern u. a. Igel, Blindschleichen und viele Käferarten. 

An und in trockenen Stängeln leben Eier, Raupen und Puppen von Tag- und Nachtfal-

tern und in den hohlen Stängeln überwintern viele Insekten. Für diese bedeutet das 

Abbrennen auch im Winter oder Frühling den sicheren Tod. Da die Rauchgase unnötig 

die Luft belasten, ist das Abbrennen von Böschungen keine brauchbare Unterhaltsme-

thode und gemäss Art. 18 der Naturschutzverordnung verboten. 

Genereller Natur-und Gewässerschutz 

Keine chemische Bekämpfung von Pflanzen oder Tieren, generell nach gültiger Chemi-

kalienrisikoreduktionsverordnung. 

Begrenzung der Nährstoffzufuhr 

Keine Dünger verwenden 

Jegliches Mahd-und Schnittgut abführen 

Nachpflanzungen 

Nur standortgerechte einheimische Gehölze verwenden 

Böschungen nicht beweiden 

Durch Trittschäden werden Böschungen monoton und instabil. Zudem gelangen uner-

wünschte Nährstoffe in das Gewässer. 

Schnittgut 

Schnittgut immer abführen. Wird das Schnittgut von Uferböschungen und das Material 

der Grabenausräumung zuerst eine Weile auf der Böschungskante liegengelassen, er-

möglicht dies den Kleintieren, wieder in ihren Lebensraum zurückzukehren. 
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4.2 Ausserordentliche Unterhaltsarbeiten 

4.2.1 Sandfang und Schwemmholzrechen 

Nach ausserordentlichen Hochwasserereignissen muss der Sandfang geleert und allfäl-

liges Schwemmholz entfernt werden. Die Bauwerke sind auf ihre Funktionstüchtigkeit 

zu kontrollieren und gegebenenfalls Instand zu stellen. 

4.2.2 Dorfbach, Sandfang bis Einmündung in das Häftli 

Ausserordentliche Unterhaltsarbeiten für den Dorfbach müssen nach einem grösseren 

Hochwasserereignis durchgeführt werden, indem das Gerinne nach Einstau durch Ent-

fernung von Schwemmholz, Geschiebe, Abfall, etc. gereinigt und wiederhergestellt 

wird. Je nach Ereignisgrösse sollen die Arbeiten vom Werkhof der Gemeinde oder mit 

Hilfe eines Unternehmers/ des Zivilschutzes ausgeführt werden. 

5 SUBVENTIONEN 

Die ausgeführten Gewässerunterhaltsarbeiten werden im Rahmen des Gewässerunter-

halts mit 33% vom Kanton (TBA) subventioniert. Bedingung hierfür ist eine Unterhalts-

anzeige. 

6 HINWEISE 

Für weitere Hinweise zur sachgerechten Pflege können folgende im Internet verfügba-

ren Unterlagen dienlich sein: 

 Merkblätter über den Unterhalt von Gewässern, Wiesen und Uferböschungen, über 

invasive, gebietsfremde Pflanzen im Gewässerunterhalt, etc. 

Bau-, Verkehrs- und Energiedirektion des Kantons Bern (www.bve.be.ch)  

→ „Wasser“→ „Publikationen“ → „Hochwasserschutz (Wasserbau / Gewässerun-

terhalt)“ 

 Informationen zu Neophyten und Neozoen sowie deren Bekämpfung 

Volkswirtschaftsdirektion des Kantons Bern (www.vol.be.ch)  

→ „Natur“ → „Naturförderung“ → „Tiere & Pflanzen“ → „unerwünschte Arten“ 

Nationales Daten- und Informationszentrum zur Schweizer Flora (www.infoflora.ch)  

→ „Neophyten“ → „Listen & Infoblätter“  

7 SCHLUSSFOLGERUNGEN 

Die für die Unterhaltsarbeiten dargelegten Details (Periodizität, etc.) basieren auf An-

nahmen und Erfahrung aus anderen Projekten. Wird auf Grund der ersten Jahre prakti-

http://www.bve.be.ch/
http://www.vol.be.ch/
http://www.infoflora.ch/de/flora/neophyten/
http://www.infoflora.ch/de/flora/neophyten/listen-und-infoblätter.html
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scher Erfahrung mit dem vorliegenden Unterhaltskonzept festgestellt, dass der Unter-

halt in anderen Intervallen oder anderer Art als vorgegeben durchgeführt werden sollte, 

so ist das Unterhaltskonzept entsprechend anzupassen. 
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8 ANHANG 

Merkblatt ANF «Unterhalt von Uferböschungen» 










